[image: image1.wmf]Finanzantrag an den FSR Verkehr




Antragsteller


Name


Kontaktperson


Straße


PLZ und Ort


Telefon, Email




Zahlungsmodalitäten


Betrag

(  ) bar



(  ) Überweisung
Zutreffendes ankreuzen

Bank, BLZ


Kontoinhaber, Konto




Genehmigung


Datum der Sitzung




Unterschrift Sitzungsleiter
Unterschrift Schatzmeister

Finanzanträge müssen schriftlich begründet werden (als Anlage).

Es gilt die Geschäftsordnung des Fachschaftsrates Verkehrswissenschaften „Friedrich List“,

§ 5 Anträge und Anfragen

(1) Alle Mitglieder der "Studentenschaft Friedrich List" sind berechtigt, Anträge und Anfragen an den FSR zu stellen. Diese müssen spätestens bis zu Sitzungsbeginn dem Sitzungsleiter zur Kenntnis gebracht werden.

(2) Finanzanträge müssen spätestens zwei Vorlesungstage vor der Sitzung dem Schatzmeister schriftlich vorliegen. Außerdem bedürfen sie der Anwesenheit des Antragstellers auf der entsprechenden Sitzung.

(3) Anträge müssen immer positiv formuliert werden.

(4) Gegen- und Änderungsanträge zu gestellten Anträgen sind immer zulässig. Sonstige Anträge sind im Verlauf der Sitzung nur im Rahmen einer Debatte zu einem Tagesordnungspunkt zulässig.

(5) Antragstellern ist auf Verlangen das Wort am Beginn, während und zu Schluß der Beratung ihres Antrags zu erteilen.

(6) Der Antragsteller darf seinen Antrag jederzeit ändern oder zurückziehen. Jedes Mitglied des FSR hat das Recht, einen zurückgezogenen Antrag zu übernehmen.

(7) Anträge müssen in ihrer abschließenden Form unmittelbar vor ihrer Abstimmung formuliert werden.
